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12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emsdetten  
"Anpassung an die Ziele der Raumordnung" 

 
 

Genehmigung gemäß § 6 BauGB 
 

 

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 17.12.2015 aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 G zur 
Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änd. kommunal-
rechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
1. Die zur 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Emsdetten vorgebrachten 

Anregungen und Hinweise werden wie in dieser Beschlussvorlage und den Anlagen auf-
geführt abgewogen. 

2. Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung mit Umweltbe-
richt wird festgestellt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung nach § 6 BauGB bei der Bezirksregie-
rung Münster einzuholen. 

 
 
Mit Schreiben vom 02.02.2016 hat die Stadt Emsdetten die Genehmigung der 12. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bei der Bezirksregierung Münster als höhere Verwaltungsbe-
hörde beantragt. 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 Asylverfahrensbeschleuni-
gungsG vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) hat die Bezirksregierung Münster mit Schreiben 
vom 09.03.2016, Aktenzeichen: 35.02.01.700-002/2016.001 die 12. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes „Anpassung an die Ziele der Raumordnung“ genehmigt.  

 

Diese 12. Flächennutzungsplanänderung besteht aus vier Änderungsbereichen.  

Zwei der Änderungsbereiche liegen im westlichen Stadtgebiet (Wiesengrund-Bleiweg), der 
dritte befindet sich im nördlichen Stadtgebiet (Alt-Hanfelde) und der vierte Änderungsbereich 
ist im Süden der Stadt (Alter Kirchweg) verortet. 
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Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist in dem folgenden Übersichtsplan 
durch breite, gerissene Linien dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 

 
 
 

 

 

 
Die Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 15 der Haupt-
satzung der Stadt Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 
01.03.2013 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit der Bekanntmachung wird die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Emsdetten rechtswirksam. 
 
Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit der dazugehörigen Begründung ein-
schließlich Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung von der Stadtverwaltung 
Emsdetten, Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, Rathaus, Am Markt 1, während der 
Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 12.30 Uhr, Dienstag: 14.00 – 16.00 Uhr, Don-
nerstag: 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereit gehalten. Dort werden auch Aus-
künfte über den Inhalt gegeben. 

Mit der 12. Änderung des Flächennutzungsplans sollen die Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans an die Regionalplandarstellung angepasst werden. Bisher dar-
gestellte Wohnbauflächen werden in Flächen für die Landwirtschaft umgewandelt. 
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Hinweise: 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
gegen diese Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf eines Jahres nach der Verkündi-
gung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensweg ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

 

 

Emsdetten, den 22.03.2016 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 4  
„Hansestraße / Schützenstraße", 3. Änderung 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 17. März 2016 aufgrund der §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur 
Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änd. kommunal-
rechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), gemäß § 10 BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 6 AsylverfahrensbeschleunigungsG vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) fol-
gende Beschlüsse gefasst: 

1. Die zum Bebauungsplanentwurf Nr. 4  "Hansestraße / Schützenstraße", 3. Änderung vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken werden wie in dieser Beschlussvorlage Drucksa-
che 10/2016 und in der vorläufigen Abwägung (siehe Anlage 1) aufgeführt abgewogen. 

2. Der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 4  "Hansestraße / Schützenstraße", 3. Änderung 
wird zugestimmt (siehe Anlage 3). 

3. Der Bebauungsplan Nr. 4 "Hansestraße / Schützenstraße", 3. Änderung“, bestehend aus 
einer Planzeichnung und textlichen Festsetzungen (siehe Anlage 2), wird gem. § 10 Abs. 
1 BauGB als Satzung beschlossen. 

Das Plangebiet liegt im südöstlichen, zentrumsnahen Bereich von Emsdetten, ca. 500 m 
Luftlinie von der zentralen Fußgängerzone mit Hauptgeschäftsbereich entfernt und wird vom 
Grevener Damm (B 481) tangiert.  

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Än-
derungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- schraffierte Fläche 
gekennzeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch eine breite, geris-
sene Linie dargestellt ist.  
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Unter Beachtung des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. Au-
gust 1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 05. November 2015 
(GV NRW S. 7) wird hiermit der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr.  4 "Han-
sestraße / Schützenstraße“, 3. Änderung, gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 
der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02. März 2006 in der Fassung der 3. Ergänzung 
vom 01. März 2013 öffentlich bekannt gemacht. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Emsdetten tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Der Bebauungsplan wird mit den textlichen Festsetzungen und der dazugehörigen Begrün-
dung von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, 
Rathaus, Am Markt 1, Zimmer 502, während der Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 
12.30 Uhr, Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Ein-
sicht bereit gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 

 

Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

Emsdetten, den 22.03.2016 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 

Ziel dieser  3. Änderung ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses auf dem zurzeit brachliegenden 
Eckgrundstück Hansestraße 9 zu schaffen sowie für den Umbau des Knoten-
punktes Grevener Damm / Hansestraße benötigte private Grundstücksflächen 

planungsrechtlich zu sichern. 
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